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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 113-2020 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2020.RRGR.164 
  
Eingereicht am: 01.06.2020 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Speiser-Niess (Zweisimmen, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Josi (Wimmis, SVP) 
Krähenbühl (Unterlangenegg, SVP) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Ja 04.06.2020 
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Maskenvorrat für das Personal im Gesundheitsbereich und Maskenempfehlung im gesamten ÖV, 
inkl. Bergbahnen, sollte es eine zweite Coronavirus-Welle geben 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Es müssen genügend Schutzmasken gelagert werden, damit sich das Personal im Gesundheitsbe-
reich bei der Arbeit immer gut und rechtzeitig schützen kann. 

2. Bei einer zweiten Coronavirus-Welle muss die Maskenempfehlung für die Benutzung des ÖV, inkl. 
der Bergbahnen, rechtzeitig publiziert werden, damit insbesondere die Bergbahnen den Betrieb wei-
terhin sichern können. 

Begründung: 

Im Sinne von Prävention bei einer allfälligen zweiten Coronavirus-Welle müssen die Massnahmen voraus-
schauend dazu dienen, dass das Personal im Gesundheitsbereich geschützt arbeiten kann. Die Benutzung 
des gesamten ÖV, inkl. Bergbahnen, muss so geregelt werden, dass der ÖV weiterhin benutzbar ist. Dies 
ist eine wichtige Massnahme, damit die Pendler, die Bevölkerung und die Gäste sich sicher im öffentlichen 
Raum bewegen können und die Wirtschaft nicht wieder so massiv runtergefahren werden muss. 

Begründung der Dringlichkeit: Bei einer Worst-Case-Situation einer zweiten Welle muss der Kanton Bern rechtzeitig bereit sein. 
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Verteiler 
‒ Grosser Rat 


